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UMSATZSTEUER

Leistungsort bei Online-Seminaren 
und Online-Veranstaltungen
Seit 1.1.2022 ist bei Web-Seminaren der Leistungsort dort, wo der Dienstleistungs-
empfänger ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Bis 31.12.2021 war der Tätigkeitsort bei Web-
Seminaren für Privatpersonen jener Ort, an 
dem der Vortragende ansässig war, sofern 
dieser nicht nachweislich seine Dienste 
von einem anderen Ort aus erbrachte. Seit 
1.1.2022 bestimmt sich bei Web-Seminaren 
der Leistungsort hingegen nach dem Leis-
tungsempfänger (Nichtunternehmer oder 
Privatperson). Der Leistungsort des Vor-
tragenden ist somit jener Ort, an dem der 
Dienstleistungsempfänger (Privatperson) 
ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Damit 
werden Online-Veranstaltungen hinsicht-
lich des Ortes der Umsatzsteuerpflicht den 

elektronisch erbrachten Dienstleistungen an 
Nichtunternehmer gleichgestellt.

Bestimmung des Leistungsorts
Für die Bestimmung des Leistungsorts ist 
die Vermutungsregelung der einschlägigen 
EU-Verordnung anzuwenden: Verwendet 
der Nichtunternehmer etwa eine deutsche 
IP-Adresse und tätigt er die Zahlung über ein 
deutsches Bankkonto, besteht die Vermu-
tung, dass der Nichtunternehmer in Deutsch-
land wohnt bzw. seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat und der umsatzsteuerliche 
Leistungsort somit in Deutschland liegt. Die 
Besteuerung dieses Umsatzes richtet sich 
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Online-Veranstaltungen: Aufpassen bei der Umsatzsteuer!

COVID-19 ist – zumindest bis zum 
Herbst – kaum noch ein Thema. Aller-
dings geht man nun daran, durch 
COVID-19-Hilfen geförderte Mietzins-
zahlungen seitens der COFAG unter 
bestimmten Umständen zurückzufor-
dern. Wir informieren Sie darüber, in 
welchen Fällen das passieren könnte.

Statt Corona ist nun der Krieg in der 
Ukraine zum Thema geworden. Unab-
hängig von den Folgen diverser Sank-
tionen haben bereits viele Privatperso-
nen und Unternehmen für geflüchtete 
Ukrainer gespendet. Solche Spenden 
im Zusammenhang mit kriegerischen 
Ereignissen können steuerlich abzugs-
fähig sein, wenn sie Werbecharakter 
aufweisen. Wir geben Ihnen dazu Infos, 
wie Sie das am besten machen.

Seit 1.1.2022 bestimmt sich bei Web-
Seminaren für Privatpersonen der 
Leistungsort nach deren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt. Damit 
werden Online-Veranstaltungen hin-
sichtlich des Ortes der Umsatzsteu-
erpflicht den elektronisch erbrachten 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer 
gleichgestellt. Bezüglich der Umsatz-
steuerpflicht sollten Seminarveran-
stalter darauf achtgeben.

Die letzten beiden Jahre waren nicht 
einfach und der Herbst könnte in 
Sachen COVID-19 und Sanktionen 
weitere Herausforderungen bringen. 
Nützen Sie daher den bevorstehenden 
Urlaub im Sommer, um sich zu erho-
len und Kraft für den Herbst zu tanken. 
Das haben Sie sich verdient. Wir wün-
schen Ihnen einen entspannenden 
und erholsamen Urlaub!
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 daher nach deutschem Umsatzsteuerrecht.
Um eine umsatzsteuerliche Registrie-

rung in anderen Mitgliedstaaten (wie im 
Beispiel Deutschland) zu vermeiden, kann 
sich der österreichische Seminarveranstal-
ter in Österreich zum EU-OSS (EU-One-Stop-
Shop) registrieren. Diesfalls kann er die 
Umsatzsteuer für die in anderen Mitglied-

staaten erbrachten Leistungen an die Nicht-
unternehmer über den EU-OSS erklären.

Der Leistungsort für die Online-Seminar-
Umsätze an Unternehmer liegt am jewei-
ligen Empfängerort des leistungsempfan-
genden Unternehmers, es gilt somit die 
umsatzsteuerliche Generalklausel für B2B-
Leistungen. ■

SPENDEN ALS BETRIEBSAUSGABE

Abzugsfähigkeit von Spenden
Unternehmen können werbewirksame Geld- oder Sachzuwendungen im Zusammen-
hang mit dem Krieg in der Ukraine als Betriebsausgabe geltend machen.

LOHNSTEUER

Firmenparklatz 
und Lohnsteuer
Am 1.3.2022 wurden in jedem Wiener 
Bezirk Kurzparkzonen und das Parkpi-
ckerl eingeführt. Wenn ein Arbeitneh-
mer einen Firmenparkplatz zur Verfü-
gung gestellt bekommt, kann deshalb 
der Ansatz eines Sachbezugs notwen-
dig werden.

Hat ein Arbeitnehmer die Möglichkeit, 
den von ihm für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte genutzten PKW 
während der Arbeitszeit auf einem Park-
platz des Arbeitgebers abzustellen, der 
im Bereich einer gebührenpflichtigen 
Parkraumbewirtschaftung liegt, ist dafür 
in der Lohnverrechnung ein monatlicher 
Sachbezug in Höhe von € 14,53 zu berück-
sichtigen. Ob das Fahrzeug dem Arbeitge-
ber oder dem Arbeitnehmer gehört, ist 
dabei nicht relevant. 

Eine individuelle Zuordnung des Park-
platzes zu einem bestimmten Arbeitneh-
mer ist für den Sachbezug nicht erforder-
lich, der Parkplatz kann auch mehreren 
Arbeitnehmern zur Verfügung stehen. 
Bereits die Berechtigung, einen arbeit-
gebereigenen Abstellplatz benützen zu 
dürfen (z.B. durch Übergabe einer Park-
karte oder eines Parkpickerls), führt dazu, 
dass ein Sachbezug zu berechnen ist. Für 
einspurige Fahrzeuge, wie z.B. Motorrä-
der, Mopeds, Mofas oder Fahrräder mit 
Hilfsmotor (E-Bikes), ist hingegen kein 
Sachbezug zu berücksichtigen.

Leistet der Arbeitnehmer Kostenersätze 
an den Arbeitgeber, so vermindert sich in-
soweit der anzusetzende Sachbezugswert. 
Über den Sachbezugswert hinausgehende 
höhere Kostenersätze können allerdings 
vom Arbeitnehmer nicht als Werbungskos-
ten geltend gemacht werden. ■

Steuerlich abzugsfähig sind Spenden als 
Betriebsausgabe an – im Gesetz genannte 
– Empfängerorganisationen, wie etwa For-
schungs- und Wissenschaftseinrichtungen 
(z.B. Universitäten), Museen sowie Freiwil-
lige Feuerwehren für im Gesetz genannte 
begünstigte Zwecke.

Ebenso sind Spenden an Empfänger 
abzugsfähig, die zum Zeitpunkt der Spende 
über einen gültigen Spendenbegünsti-
gungsbescheid verfügen und in der Liste 
begünstigter Einrichtungen auf der Website 
des Finanzministeriums aufscheinen. Jedoch 
sind Spenden nur insoweit abzugsfähig, 
als sie 10 % des laufenden Gewinnes vor 
Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrages 
und bestimmter Zuwendungen nicht über-
steigen. Soweit die Zuwendungen 10 % des 
laufenden Gewinnes übersteigen, können 
diese eventuell betragsmäßig begrenzt als 
Sonderausgabe abgesetzt werden.

Spenden mit Werbecharakter
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
werbewirksame Geld- oder Sachzu-
wendungen im Zusammenhang mit 
Hilfeleistungen bei Katastrophen-
fällen als Betriebsausgabe geltend 
zu machen. Als Katastrophenfall, 
zu deren Beseitigung abzugsfä-
hige Geld- oder Sachaufwendungen 
geleistet werden können, kommen 
neben Naturkatastrophen (etwa 
Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermu-
rungs-, Lawinen-, Schneekatastro-
phen- und Sturmschäden sowie 
Schäden durch Flächenbrand, 
Strahleneinwirkung, Erdbeben, 
Felssturz oder Steinschlag) auch 
kriegerische Ereignisse, Terroran-
schläge oder sonstige humanitäre 
Katastrophen (etwa Seuchen, Hun-
gersnöte, Flüchtlingskatastrophen) 
in Betracht.

Werbewirksamkeit der Zuwendungen 
(Spenden) ist u.a. gegeben:

 ǜ bei medialer Berichterstattung über die 
Zuwendung (Tageszeitung, Wochenzei-
tung, Lokalpresse, Branchenzeitschrift, 
Fernsehen und Hörfunk),

 ǜ in Kunden- und Klientenschreiben 
(regelmäßige Schreiben dieser Art oder 
bei bestimmten Anlässen, z.B. Weih-
nachtsschreiben),

 ǜ bei Spendenhinweisen auf Werbeplaka-
ten, in Auslagen (Schaufenstern), an der 
Kundenkasse eines Unternehmers,

 ǜ bei einem Spendenhinweis auf der 
Homepage eines Unternehmers.

Für eine spätere Abgabenprüfung ist eine 
entsprechende Dokumentation des Werbe-
zwecks erforderlich. ■
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COVID-19-HILFEN

Rückforderungen von  
COVID-19-geförderten Mieten?
Durch COVID-19-Hilfen geförderte Mietzinszahlungen können unter bestimmten Vor-
aussetzungen von der COFAG rückgefordert werden.

Unternehmen, die einen Fixkostenzu-
schuss oder Verlustersatz beantragt und 
dabei Miet- oder Pachtaufwendungen als 
förderfähige Fixkosten bzw. förderfähige 
Aufwendungen angesetzt haben, können 
mit Rückforderungsansprüchen seitens 
der Förderstelle COVID-19 Finanzierungs-
agentur des Bundes GmbH (COFAG) kon-
frontiert werden, wenn diese aufgrund 
eines behördlichen Betretungsverbots nur 
(eingeschränkt) nutzbare Bestandsobjekte 
betreffen.

Die Rückforderungen richten sich an 
Unternehmen mit geförderten monatlichen 
Mietkostenanteilen von mehr als € 12.500. 
Das betrifft laut COFAG 1.777 Betriebe, die 
einen Fixkostenzuschuss oder Verluster-
satz erhalten haben. Ob das Unternehmen 
seine Rechte gegenüber dem Vermieter 
tatsächlich geltend gemacht hat oder 
noch geltend machen wird, spielt dabei 
keine Rolle. Rückzahlungen von anteiligen 
Zuschüssen bis zur Grenze von € 12.500 
müssen nur dann erfolgen, wenn der Mieter 
die bezahlte Miete ganz oder teilweise vom 
Vermieter zurückerhalten hat. 

Die geänderten Verordnungen zum Fix-
kostenzuschuss und zum Verlustersatz 
sehen dazu folgende Regelungen vor:

 ǜ Werden Kosten für Geschäftsraummieten 
und Pacht für Zeiträume geltend gemacht, 
in denen das antragstellende Unternehmen 
direkt von einem behördlichen Betretungs-
verbot betroffen war, sind diese Kosten bei 
der Berechnung des Fixkostenzuschusses/
Verlustersatzes nur insoweit zu berücksich-
tigen, als das jeweilige Bestandsobjekt in 
den relevanten Zeiträumen tatsächlich für 
die vertraglich bedungenen betrieblichen 
Zwecke nutzbar war. Ist ein Geschäftslokal 
teilweise nutzbar, etwa für die Abholung 
von Waren oder ein Lokal im Gassenver-
kauf, so können diese Unternehmen antei-
lige Kosten weiterhin ansetzen.

 ǜ Das Ausmaß der tatsächlichen Nutz-
barkeit ist anhand geeigneter Aufzeich-
nungen vom antragstellenden Unterneh-
men nachzuweisen. Als Nachweis können 
zwischen Bestandsgeber und Bestands-
nehmer rechtswirksam abgeschlossene 

Vereinbarungen herangezogen werden, 
die den Grundsätzen des Fremdvergleichs 
entsprechen und eine endgültige Einigung 
auf eine aufgrund der eingeschränkten 
tatsächlichen Nutzbarkeit sachgerechte 
Bestandszinsminderung beinhalten. 

 ǜ Liegt keine diese Voraussetzungen 
erfüllende Vereinbarung vor, kann die 
tatsächliche Nutzbarkeit auch vereinfa-
chend anhand des dem Bestandsobjekt 
zuzurechnenden Umsatzausfalls ermittelt 
werden. Dabei ist der für die Beantragung 
des Fixkostenzuschusses/Verlustersatzes 
ermittelte Prozentsatz des Umsatzausfalls 
als Ausgangspunkt der Berechnung heran-
zuziehen. Insoweit der Umsatzausfall dem 
Bestandsobjekt zuzurechnen ist, entspricht 
der sich daraus ergebende Prozentsatz dem 
prozentuellen Anteil der im Bestandsver-
trag vereinbarten Bestandszinsen, der auf-
grund der eingeschränkten tatsächlichen 
Nutzbarkeit des Bestandsobjektes nicht als 
Fixkosten/Aufwendungen geltend gemacht 
werden kann. 

 ǜ Sind nur Teile eines Bestandsobjektes 
von einem behördlichen Betretungsverbot 
betroffen, so können die von einem behörd-
lichen Betretungsverbot nicht betroffenen 
Flächen bei der Berechnung der tatsäch-
lichen Nutzbarkeit außer Ansatz bleiben, 
wenn diesen Flächen aufgrund eines 
gesonderten Ausweises im Bestandsver-
trag ein konkreter Teil des Bestandszinses 
zugeordnet werden kann. ■

KAPITALEINKÜNFTE

Abgabenhinter-
ziehung bei 
 Kapitaleinkünften
Auch die Zahlung der Schweizer 
Abzugsteuer in Höhe von 35 % 
schließt den Vorsatz zur Abgaben-
hinterziehung nicht aus.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
hat in einer Entscheidung die Ansicht 
der Finanzverwaltung bestätigt, dass 
eine vorsätzliche Abgabenhinterzie-
hung und eine Verjährungsfrist von 
10 Jahren vorliegen, wenn der Vorsatz 
aufgrund der allgemeinen Lebenser-
fahrung begründet werden kann. In 
einer darauffolgenden Entscheidung 
führte der VwGH zusätzlich aus, dass 
auch die Entrichtung der Abzugsteuer 
auf Kapitaleinkünfte im Ausland dem 
Vorsatz nicht entgegensteht. 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) 
begründete das Vorliegen eines Vor-
satzes unter anderem damit, dass 
der Steuerpflichtige Absolvent einer 
Handelsakademie sei und rund fünf 
Jahre als Buchhalter gearbeitet habe. 
Weiters hatte er jahrzehntelange Be-
ziehungen zur Schweiz gehabt und 
schon seine Ersparnisse aus nicht-
selbständiger Arbeit in der Schweiz 
veranlagt. Auch die intensive Bericht-
erstattung über die Steueramnestie 
in den österreichischen Medien hätte 
ihm Gewissheit darüber verschafft, 
dass Einkünfte aus ausländischem 
Kapitalvermögen in Österreich stets 
zu den steuerpflichtigen Einkünften 
gehört hätten. ■
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Ein Unternehmer muss sein Unternehmen 
in Österreich betreiben, um Kleinunterneh-
mer sein zu können. Wesentlich ist dabei 
der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit 
und nicht der Wohnsitz. Bei Ermittlung 
der Umsatzgrenze von € 35.000 ist von 
den Einnahmen unter Herausrechnung 
der allenfalls enthaltenen Umsatzsteuer 
auszugehen. Darüber hinaus werden bei 
der Berechnung der Umsatzgrenze einige 
Umsatzarten nicht berücksichtigt. Nicht ein-
zuberechnen sind neben einigen anderen

 ǜ Umsätze aus Heilbehandlungen als Arzt, 
Zahnarzt, Dentist, Psychotherapeut, 
Hebamme

 ǜ Umsätze aus der Tätigkeit als Bauspar-
kassen- oder Versicherungsvertreter

 ǜ Umsätze aus sonstigen Leistungen von 
Zahntechnikern

 ǜ Umsätze von Privatlehrern und Privat-
schulen

 ǜ regelmäßige Umsätze von Tagesmüttern 
(und -vätern) und Pflegeeltern

Unabhängig davon bleiben Umsätze aus 
Hilfsgeschäften und Geschäftsveräußerun-
gen für die Kleinunternehmergrenze eben-
falls außer Ansatz.

Am Beispiel eines Arztes führt die 
Bestimmung zu folgendem Ergebnis:
Mit seinen Umsätzen aus Heilbehandlun-
gen ist ein Arzt unecht von der Umsatz-

steuer befreit (keine Umsatzsteuerpflicht, 
kein Vorsteuerabzug). Geht er neben seiner 
ärztlichen Tätigkeit auch noch einer Tätig-
keit als Gutachter nach, unterliegen die 
Umsätze aus der gutachterlichen Tätigkeit 
grundsätzlich der Umsatzsteuer. Solange 
die Umsätze als Gutachter und anderen 
steuerpflichtigen Tätigkeiten € 35.000 
jedoch nicht übersteigen, entfällt aufgrund 
der Kleinunternehmerregelung die Umsatz-
steuerpflicht auch für die gutachterliche 
Tätigkeit. Die Umsätze aus der Heilbehand-
lung sind nämlich in die Umsatzgrenze von 
€ 35.000 nicht einzurechnen.

Sofern der Arzt neben seiner Tätigkeit 
als Gutachter allerdings auch Umsätze aus 
der Vermietung zu Wohnzwecken erzielt, 
müssen diese bei der Umsatzgrenze von 
€ 35.000 mitberücksichtigt werden. Das 
heißt: Erzielt er aus der Vermietung von 
drei Wohnungen jährliche Umsätze von 
€ 25.000 und darüber hinaus Umsätze 
aus der Gutachtertätigkeit von € 20.000, 
muss er für beide Tätigkeiten Umsatzsteuer 
abführen. Ebenfalls miteinzubeziehen ist 
nach der Judikatur des Verwaltungsge-
richtshofes eine als Liebhaberei qualifi-
zierte kleine Vermietung, die verpflichtend 
steuerfrei ist.

Innerhalb eines Zeitraumes von fünf 
Kalenderjahren kann der Unternehmer die 
€ 35.000-Grenze jedoch einmal um 15 % 
überschreiten, ohne die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung zu verlieren. ■

TREIBSTOFF- UND ENERGIEKOSTEN

Teuerungsausgleich 
bei Treibstoff- und 
Energiekosten

Pendlerpauschale um 50 % erhöht
Aufgrund der Erhöhung der Treibstoff-
kosten wird das Pendlerpauschale für 
die Kalendermonate Mai 2022 bis Juni 
2023 befristet um 50 % erhöht. Weiters 
wird der Pendlereuro für diesen Zeit-
raum vervierfacht. Für Steuerpflichtige, 
die keine Steuer zahlen, wurde der in 
diesem Zeitraum zu erstattende Betrag 
(SV-Rückerstattung, SV-Bonus) um € 100 
Euro erhöht. Demnach erhöht sich der zu 
erstattende Betrag im Kalenderjahr 2022 
um € 60 und im Kalenderjahr 2023 um 
€ 40.

Um die Entlastung möglichst früh wirk-
sam werden zu lassen, sind Arbeitgeber 
verpflichtet worden, die höheren Werte 
so bald wie möglich, jedoch spätestens 
bis 31.8.2022, mittels einer Aufrollung 
zu berücksichtigen, damit diese in den 
jeweiligen Lohnzahlungszeiträumen steu-
ermindernd wirken.

Energiekostenausgleich an Haushalte
Einmalig wird ein Energiekostenausgleich 
an Haushalte in Form eines € 150-Gut-
scheines gewährt, der einkommensteuer- 
und abgabenfrei ist und nicht auf einen 
laufenden Sozialhilfebezug angerechnet 
wird. Der Gutschein soll den zu zahlenden 
Betrag aus der nächstfolgenden Strom-
rechnung kürzen und für Hauptwohnsitze, 
nicht aber für Nebenwohnsitze gelten.

Vorausvergütung für 
Produktionsbetriebe
Produktionsbetriebe, die nicht nur im vor-
angegangenen, sondern auch im nach-
folgenden Vergütungszeitraum (Kalen-
der- oder Wirtschaftsjahr) Anspruch auf 
Energieabgabenvergütung haben, kön-
nen eine Vorausvergütung in Höhe von 
25 % beantragen. Die Neuregelung ist 
erstmals auf Anträge auf Vorausvergü-
tung für 2022 anzuwenden. Die erhöhte 
Vorausvergütung kann für Zeiträume 
zwischen 2022 und letztmalig 2023 in 
Anspruch genommen werden. ■

KLEINUNTERNEHMER

Welche Umsätze sind für Klein-
unternehmer zu berücksichtigen?
Umsätze aus Hilfsgeschäften und Geschäftsveräußerungen bleiben für die Kleinunterneh-
mergrenze außer Ansatz. Auch einige Umsatzarten werden dabei nicht berücksichtigt.
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https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/Unternehmen
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/%C3%96sterreich
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/Wohnsitz
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/Heilbehandlung
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/Arzt
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/Zahnarzt
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/Versicherung
https://www.beraten-steuern-gewinnen.at/newsthemen/steuerpflichtig

